
Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung einer Satzung über den
Erlass einer Veränderungssperre (Nr. 160)
für einen Teilbereich des Bebauungsplans
Nr. 729 - Buchenweg / Hiesfelder Straße -
vom 30.09.2016

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.09.2016
folgende Satzung beschlossen:

Satzung
über den Erlass einer Veränderungssperre (Nr. 160)
für einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 729 
- Buchenweg / Hiesfelder Straße -

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S.
1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
25.06.2015 (GV.NRW.2015, S. 496), in seiner Sitzung
am 26.09.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Für einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 729 
- Buchenweg / Hiesfelder Straße - wird zur Sicherung der
Planung die Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der beschlossenen Veränderungssperre ist
im Plan des Bereichs 5-1 - Stadtplanung -, vom
20.07.2016 umrandet dargestellt und als Anlage dieser
Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 160 liegt in der Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 23,
und umfasst das Flurstück Nr. 884.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der beschlossenen Ver-
änderungssperre (§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verän-
derungen von Grundstücken und baulichen Anlagen,
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenom-
men werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der erneut beschlos-
senen Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der erneut
beschlossenen Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung
in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren
Geltungsbereich (§ 1) ein Bebauungsplan in Kraft tritt,
spätestens jedoch ein Jahr nach Inkrafttreten.
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Die Veränderungssperre Nr. 160 liegt vom Tage der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an im Tech-
nischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdge-
schoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachstehend
genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus.

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vom Rat der Stadt am 26.09.2016 beschlossene
Satzung über die Veränderungssperre Nr. 160, ausgefer-
tigt durch den Oberbürgermeister am 30.09.2016, wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 160 tritt gemäß § 16 Abs. 2 i. V.
mit § 10 Abs. 3 BauGB mit dem Tage der Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
25.06.2015 (GV.NRW.2015, S. 496), können Verletz-
ungen von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen
diese Satzung / sonstige ortsrechtliche Bestimmung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:

„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hin-
aus, so ist den Betroffenen für dadurch entstandene
Vermögensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Ober-
hausen beantragt.

III.Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 Bekannt-
machungsverordnung (BekanntmVO) 

Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Dokuments
der Satzung über die Veränderungssperre Nr. 160 stimmt
mit dem Ratsbeschluss vom 26.09.2016 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516 / SGV.
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Verordnung vom
05.11.2015 (GV.NRW. S. 739), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 30.09.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung einer Satzung über den
Erlass der Veränderungssperre Nr. 161 für
einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr.
672 D - Gildenstraße / Vikariestraße - vom
30.09.2016

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.09.2016
folgende Satzung beschlossen:

Satzung
über die Veränderungssperre Nr. 161 vom
30.09.2016

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB), in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S.
1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
25.06.2015 (GV.NRW.2015, S. 496), in seiner Sitzung
am 26.09.2016 folgende Satzung beschlossen:
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§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des Be-
reichs 5-1 - Stadtplanung - vom 13.07.2016 umrandet dar-
gestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 161 liegt in der Gemarkung Osterfeld, Flur 30, und
umfasst das Flurstück Nr. 384.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderung-
en von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Ver-
änderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung
in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren
Geltungsbereich (§ 1) ein Bebauungsplan rechtskräftig
wird, spätestens jedoch am 29.10.2017. Gemäß § 17
Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde der Zeitraum der Zurück-
stellung eines Bauantrags nach § 15 Abs. 1 BauGB (12
Monate) angerechnet.

Die Veränderungssperre Nr. 161 liegt vom Tage der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an im Tech-
nischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erd-
geschoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachstehend
genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr 

Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vom Rat der Stadt am 26.09.2016 beschlossene
Satzung über die Veränderungssperre Nr. 161, ausgefer-
tigt durch den Oberbürgermeister am 30.09.2016, wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 161 tritt gemäß § 16 Abs. 2 i. V.
mit § 10 Abs. 3 BauGB mit dem Tage ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994,
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz-
es vom 25.06.2015 (GV.NRW. 2015, S. 496), können
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften
gegen diese Satzung / sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:

„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hin-
aus, so ist den Betroffenen für dadurch entstandene
Vermögensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Ober-
hausen beantragt.

III.Bestätigungen gemäß § 2 Abs. 3 Bekannt-
machungsverordnung (BekanntmVO)

Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Dokuments
der Satzung über die Veränderungssperre Nr. 161 stimmt
mit dem Ratsbeschluss vom 26.09.2016 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV.
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Verordnung vom
05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 30.09.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung einer Satzung über den
Erlass einer Veränderungssperre (Nr. 162)
für einen Teilbereich des Bebauungsplans
Nr. 727 - Mülheimer Straße / Virchowstra-
ße - vom 27.09.2016

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.09.2016
folgende Satzung beschlossen:

Satzung
über die Veränderungssperre Nr. 162 vom
27.09.2016

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB), in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S.
1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
25.06.2015 (GV.NRW.2015, S. 496), in seiner Sitzung
am 26.09.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des Be-
reichs 5-1 - Stadtplanung - vom 27.07.2016 umrandet dar-
gestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 162 liegt in der Gemarkung Oberhausen, Flur 30,
Flurstück Nr. 216.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderung-
en von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs-
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in
Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Gel-
tungsbereich (§ 1) ein Bebauungsplan rechtskräftig wird,
spätestens jedoch am 20.10.2017. Gemäß § 17 Abs. 1
Satz 2 BauGB wurde der Zeitraum der Zurückstellung
eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate)
angerechnet.

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 19 vom 17. Oktober 2016

226



Die Veränderungssperre Nr. 162 liegt vom Tage der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an im Tech-
nischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erd-
geschoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachstehend
genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus.

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr

Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vom Rat der Stadt am 26.09.2016 beschlossene
Satzung über die Veränderungssperre Nr. 162, ausgefer-
tigt durch den Oberbürgermeister am 27.09.2016, wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 162 tritt gemäß § 16 Abs. 2 i. V.
mit § 10 Abs. 3 BauGB mit dem Tage der Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.2015, S.
496), können Verletzungen von Verfahrens- oder
Formvorschriften gegen diese Satzung / sonstige
ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf eines Jahres
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 19 vom 17. Oktober 2016

227



„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hin-
aus, so ist den Betroffenen für dadurch entstandene
Vermögensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Ober-
hausen beantragt.

III.Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 Bekannt-
machungsverordnung (BekanntmVO) 

Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Dokuments
der Satzung über die Veränderungssperre Nr. 162 stimmt
mit dem Ratsbeschluss vom 26.09.2016 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516 / SGV.
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Verordnung vom
05.11.2015 (GV.NRW. S. 739), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 27.09.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung einer Satzung über den
Erlass der Veränderungssperre Nr. 163 für
einen Teilbereich des Bebauungsplans 
Nr. 728 - Finanzstraße / Ramgestraße -
vom 30.09.2016

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.09.2016
folgende Satzung beschlossen:

Satzung
über die Veränderungssperre Nr. 163 vom 30.09.2016

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB), in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S.
1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
25.06.2015 (GV.NRW. 2015, S. 496), in seiner Sitzung
am 26.09.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des Be-
reichs 5-1 - Stadtplanung - vom 13.07.2016 umrandet dar-
gestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 163 liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur 22, und
umfasst das Flurstück Nr. 644.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verän-
derungen von Grundstücken und baulichen Anlagen,
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenom-
men werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutz-
ung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung
in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren
Geltungsbereich (§ 1) ein Bebauungsplan rechtskräftig
wird, spätestens jedoch am 20.10.2017. Gemäß § 17
Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde der Zeitraum der Zurück-
stellung einer Bauvoranfrage nach § 15 Abs. 1 BauGB
(12 Monate) angerechnet.
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Die Veränderungssperre Nr. 163 liegt vom Tage der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an im Technischen
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,
Zimmer Nr. A 004, während der nachstehend genannten
Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr 

Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vom Rat der Stadt am 26.09.2016 beschlossene
Satzung über die Veränderungssperre Nr. 163, ausgefer-
tigt durch den Oberbürgermeister am 30.09.2016, wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 163 tritt gemäß § 16 Abs. 2 i. V.
mit § 10 Abs. 3 BauGB mit dem Tage ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994,
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz-
es vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015, S. 496), können
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften
gegen diese Satzung / sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:

„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hin-
aus, so ist den Betroffenen für dadurch entstandene
Vermögensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Ober-
hausen beantragt.

III.Bestätigungen gemäß § 2 Abs. 3 Bekannt-
machungsverordnung (BekanntmVO)

Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Dokuments
der Satzung über die Veränderungssperre Nr. 163 stimmt
mit dem Ratsbeschluss vom 26.09.2016 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV.
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Verordnung vom
05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 30.09.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 28.09.2016 über den
Aufstellungsbeschluss des Rates zum Be-
bauungsplan Nr. 720 - Nohlstraße / Markt-
straße -

Der Rat der Stadt hat am 26.09.2016 den Beschluss zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 720 - Nohlstraße /
Marktstraße - für das im Plan des Bereichs 5-1 - Stadt-
planung - vom 27.07.2016 umrandete Gebiet gefasst.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen, Flur
31, und wird wie folgt umgrenzt:

Nördliche Seite der Marktstraße, westliche Seite der
Saarstraße, südliche Seite der Helmholtzstraße, östliche
Seite der Nohlstraße.

Die genaue Abgrenzung des Plangebiets ergibt sich auch
aus der beigefügten Übersichtsskizze.
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Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S.
1722).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 720 werden im Wesent-
lichen folgende Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung eines Mischgebietes,

- Festsetzung eines Wohngebietes,

- Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen Auswirk-
ungen wie bordellartige Betriebe, Vergnügungsstät-
ten, Wettannahmestellen und andere unter Berück-
sichtigung des genehmigten Bestands.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
720 - Nohlstraße / Marktstraße - wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
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Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Ver-
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 Be-
kanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung zum Beschluss zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 720 - Nohlstraße /
Marktstraße - stimmt mit dem Ratsbeschluss vom
26.09.2016 überein.

Es wurde entsprechend den Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom
05.11.2015 (GV.NRW. S. 739), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 28.09.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum Beschluss zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 720:

Das Planverfahren dient der Erhaltung und Förderung
der Handelsfunktion im Innenstadtbereich. Die vorhande-
ne Durchmischung mit Wohnen soll dabei erhalten blei-
ben. Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 720 wird eine
verträgliche Nutzungsmischung angestrebt. Hierbei ist
eine Abstufung der Nutzungen von Mischgebiet im Be-
reich der Marktstraße in nördlicher Richtung hin zu einem
Wohngebiet vorgesehen. Es sollen dabei Nutzungen, die
schädliche Auswirkungen aufweisen und/oder einen
Trading-Down-Effekt auslösen, verfestigen oder verstär-
ken, ausgeschlossen werden.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG) vom
11.03.1980 (GV NW 1980 S. 226 / SGV NW 224) mit 1.
Änderung vom 16.07.2013 wurde folgendes Bodendenk-
mal in die von der Stadt Oberhausen geführte Denkmal-
liste des Landes, Teil B, Bodendenkmäler, eingetragen.

Lfd.-Nr: 05119000 - 004
Bodendenkmal Klever Landwehr, 46149 Oberhausen

Das genannte Bodendenkmal unterliegt den Bestim-
mungen des DSchG, um deren Beachtung gebeten wird.
Insbesondere wird auf die §§ 7, 8, 9 und 10 des DSchG
hingewiesen. Danach haben die Eigentümer und sonsti-
gen Nutzungsberechtigten ihre Denkmäler instand zu
halten, instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und
vor Gefährdung zu schützen. Die Erhaltung der Substanz
muss auf Dauer gewährleistet sein.

Beseitigungen, Veränderungen und Nutzungsänderung-
en bedürfen der Erlaubnis des Regierungspräsidenten,
Düsseldorf. Die Erlaubnispflicht gilt ebenso für die Er-
richtung, Veränderungen oder Beseitigungen von An-
lagen in der engeren Umgebung von Baudenkmälern
oder ortsfesten Bodendenkmälern, wenn dadurch das
Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird. Die
Veräußerung eines Denkmals ist dem Regierungspräsi-
denten unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats
anzuzeigen.

Die Denkmalliste mit den Denkmalblättern kann beim Be-
reich Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denkmalschutz,
Technisches Rathaus, Bahnhofstr. 66, 46145 Oberhau-
sen, in den Räumen der Unteren Denkmalbehörde 
A 417, A 417A und A 418 während der Sprechzeiten
(Montag bis Donnerstag, 07:30 - 12:00 Uhr und 13:30 -
16:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr) eingesehen werden.

Die Eintragung in die Denkmalliste gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als bekanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage bei dem Ver-
waltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39, er-
hoben werden. Die Klage kann auch in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und
den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012 (GV NRW S.
548) erhoben werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmäch-
tigten versäumt, wird dessen Verschulden dem Klagen-
den zugerechnet.

Oberhausen, 17.10.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG) vom
11.03.1980 (GV NW 1980 S. 226 / SGV NW 224) mit 1.
Änderung vom 16.07.2013 wurde folgendes Baudenkmal
in die von der Stadt Oberhausen geführte Denkmalliste
des Landes, Teil A, Baudenkmäler, eingetragen.

Lfd.-Nr: 05119000 - 165
Erinnerungsmal Berliner Bär, Freiherr-vom-Stein-
Straße am Parkeingang, 46045 Oberhausen, UTM-
Koordinaten: E 32351043 N 5704752

Das genannte Baudenkmal unterliegt den Bestimmung-
en des DSchG, um deren Beachtung gebeten wird. Ins-
besondere wird auf die §§ 7, 8, 9 und 10 des DSchG hin-
gewiesen. Danach haben die Eigentümer und sonstigen
Nutzungsberechtigten ihre Denkmäler instand zu halten,
instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Ge-
fährdung zu schützen. Die Erhaltung der Substanz muss
auf Dauer gewährleistet sein.
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Beseitigungen, Veränderungen und Nutzungsänderung-
en bedürfen der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde.
Die Erlaubnispflicht gilt ebenso für die Errichtung, Ver-
änderungen oder Beseitigungen von Anlagen in der eng-
eren Umgebung von Baudenkmälern oder ortsfesten Bo-
dendenkmälern, wenn dadurch das Erscheinungsbild
des Denkmals beeinträchtigt wird. Die Veräußerung
eines Denkmals ist der Unteren Denkmalbehörde unver-
züglich, spätestens innerhalb eines Monats anzuzeigen.

Die Denkmalliste mit den Denkmalblättern kann beim Be-
reich Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denkmalschutz,
Technisches Rathaus, Bahnhofstr. 66, 46145 Oberhau-
sen, in den Räumen der Unteren Denkmalbehörde 
A 417, A 417A und A 418 während der Sprechzeiten
(Montag bis Donnerstag, 07:30 - 12:00 Uhr und 13:30 -
16:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr) eingesehen werden.

Die Eintragung in die Denkmalliste gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als bekanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage bei dem Ver-
waltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39, er-
hoben werden. Die Klage kann auch in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und
den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012 (GV NRW S.
548) erhoben werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmäch-
tigten versäumt, wird dessen Verschulden dem Klagen-
den zugerechnet.

Oberhausen, 17.10.2016

Schranz
Oberbürgermeister

Im Auftrag der Stadt Oberhausen, Fachbe-
reich 5-6-40, 46042 Oberhausen, schreibt
die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Ober-
hausen, Buschhausener Straße 149, Tele-
fon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-322,
hiermit nach VOB/A öffentlich aus: 

Maßnahme:
Rück- und Neubau der Gabionenwand Handbach

Leistung:
ca. 5.000 m³ Bodenmiete abfahren
ca. 4.600 m³ Bodenaushub
ca. 54 Stck Tiefenbrunnen erstellen
ca. 2.500 m² Wasserbauvlies einbauen 
ca. 2.400 m³ Schotter 0/45 einbauen
ca.    120 m Gabionenrückbau 
ca.    660 Stck Gabionenbau in verschiedenen Abmes-

sungen
ca.    136 Stck Bodennägel (Daueranker) setzen
ca.    400 m prov. Fußweg erstellen
ca. 1.200 m² Nasssaatverfahren

Bauzeit:
Anfang 04. KW 2017 - Ende 30. KW 2017

Zuschlagsfrist:
23.12.2016

Die Angebotsunterlagen können ab dem 17.10.2016 bis
28.10.2016 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Rück- und Neubau der Gabionenwand Handbach

Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 3655 0000 0000 1732 60, 
Swift-BIC: WELADED10BH
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
35,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweislich
in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähnlicher
Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die geforder-
ten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender Nachweis ist
auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Jendrollik
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-345
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Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe Ober-
hausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 03.11.2016, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Bestim-
mungen der VOB können sich Bieter an die Bezirksre-
gierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düssel-
dorf, wenden.
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K 2671

Postvertriebsstück

- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 3. November 2016
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Winter 2016

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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